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Schlichtung durch Experten am Bau
Die schnellere und nachhaltigere Konfliktlösung
Spätestens nach der Geißlersehen Konjliktlösungskampagne »Stuttgart 21« ist die Bereitschaft gewach-
sen, außergerichtliche Verfahren zur Streitbeilegung anzuwenden. Dafür braucht man Fachleute. Die Ex-
perten-Schlichtung vereint Fach- und Methodenkompetenz und verspricht eine schnelle und nachhal-
tige Lösung. Im Bauwesen ist die Konjlikthäufigkeit groß und die Streitbereitschaft hoch. Die Konjlikte im
Bauwesen sind vielfältig und doch alle sehr ähnlich: es geht fast immer um (behauptete) Mängel, Mehr-
vergütung und um Zeit. Der Beitrag stellt ein angewandtes Verfahren zur Streitbeilegung vor, die soge-
nannte Experten-Schlichtung, die durch ihre kurze Dauer ein Optimum für die Baubranche darstellt.

1.
Der Sachverständige im
ordentlichen Verfahren
Viele Bauprozesse kommen ohne Sach-
verständige nicht aus. Bevor das Gericht

Recht anwendet, muss es in der Lage
sein, die Fakten zu verstehen und zu be-

werten. Aus eigener Kenntnis ist das Ge-

richt hierzu häufig nicht in der Lage,zu-
mal wenn es sich nicht um Mitglieder
einer spezialisierten Baukammer han-

delt. Bei der Auswahl der Sachverstän-

digen greifen die Gerichte gerne auf öf-
fentlich bestellte und vereidigte (öbuv)

Sachverständige zurück. Der öbuv-Sach-
verständige ist durch ein aufwändiges

Prüfungsverfahren für einen speziellen
Fachbereich (es gibt ca. 200 Bestellungs-

fachgebiete) durch Industrie- und Han-

delskammern oder auch Architekten-
und Ingenieurkammern bestellt und
vereidigt worden. Dies bedeutet, dass er

vor Gericht nicht erneut vereidigt wer-

den muss und er mit den wesentlichen
Verfahrensschritten vor Gericht ver-

traut ist. Die Sachverständigen werden
aber - auch in sogenannten selbststän-

digen Beweisverfahren - erst eingeschal-

tet, nachdem der Prozessbereits eini-
ge Zeit gelaufen ist. Bis diese beauftragt

sind und sich mit dem Prozessstoff ver-
traut gemacht haben, vergeht wieder ei-

nige Zeit. Dann werden Ortstermine mit
den Parteien vereinbart. Danach haben

die Sachverständigen ihre Erkenntnisse

zu verarbeiten. Jenach Fallkonstellation
kann es Monate dauern, bis das Gutach-

ten vorliegt. Die Parteien haben anschlie-
ßend Gelegenheit hierzu Stellung zu
nehmen, der Gutachter wird zu einer er-

gänzenden Stellungnahme aufgefordert,
ggf. wird ein mündlicher Termin verein-

bart, bei dem der Gutachter befragt wird.
Erst dann kommt es auch zur juristischen

Bewertung. DasGericht wird den so ge-

wonnenen Sachverhalt mit den Parteien
erörtern und einen Vergleichsvorschlag

unterbreiten. Sind die Parteien nicht in
der Lage sich zu einigen, ist ein Urteil er-

forderlich. DessenAbfassung nimmt wie-

derum einige Zeit in Anspruch und wird
möglicherweise in einer Berufungsins-

tanz wieder gekippt usw. Die schlep-
pende Abwicklung des Prozessesist für

die Baubeteiligten von Nachteil: Mängel
werden während des Verlaufs nicht be-

seitigt, Gelder nicht gezahlt, Sicherheiten

nicht herausgegeben. Die zeitabhän-
gigen Kosten steigen. Das Erinnerungs-

vermögen von Zeugen verblasst. Die ei-
genen Mitarbeiterinnen müssen sich

permanent mit dem alten Projekt be-
schäftigen, statt sich neuen Aufgaben zu-

wenden zu können. Der Streit zwischen
den Parteien blockiert die vertrauensvolle

Fortsetzung der Geschäftsbeziehungen.



Bereits diese kurze Schilderung des ty-

pischen Prozessverlaufs zeigt, wie wich-
tig es wäre, bereits frühzeitig mit Hilfe

von Sachverständigen zu einem Ergeb-
nis zu kommen.

2.
Experten-Schlichtung Bau
Genau hier setzt das neue Verfahren an:
Die Sachverständigen werden nicht erst

im Laufe des Streitbeilegungsverfahrens

hinzugezogen. Sie sind von vorneherein
zusammen mit einem auf Bauvertrags-
recht spezialisierten Juristen als Schlich-

ter tätig. Beide Experten-Schlichter müs-
sen ausgebildete Mediatorinnen sein.

Kontliktklärung

werden können. Die Experten-Schlichter

bestärken die Partner, die verbleibenden

Punkte durch Vereinbarung zu klären.

Kontliktlösung

Können sich die Partner einigen, wird
ein Vergleich abgeschlossen. Dieser Ver-

gleich kann nach ZPO §§ 794, 797a
für vollstreckbar erklärt werden. Kön-
nen sich die Partner nicht einigen, fäl-

len die Experten-Schlichter vorläufig bin-

dende Entscheidungen. Dies können

auch Teil-Entscheidungen sein, wenn
die Experten-Schlichter der Meinung

sind, dass nicht alle Punkte entschieden
werden können oder müssen. Die Ent-

scheidungen verpflichten die Partner zu
einem Tun oder Unterlassen. Die Ent-

lich, ist aber stärker formalisiert und

hat derzeit keine Chancen, gesetzlich

umgesetzt zu werden. Wesentliches
Merkmal der Experten-Schlichtung ist
es, die Streitthemen so zu bündeln, dass

ein Lösungserfolg in einerTagesleistung
erreichbar ist. Dies ist im Hinblick auf

Konflikte, deren Lösung weitere Ent-
scheidungen beeinflussen, praktikabel
und wirtschaftlich sinnvoll. Die Vorteile

der Experten-Schlichtung liegen auf der

Hand: Durch die sofortige Einbeziehung

der Sachverständigen wird deren Know-
how sofort genutzt und steht den Par-
teien als Ressource für eine Vereinba-

rung zur Verfügung. DasVerfahren kann

sehr schnell zu einem Ergebnis führen,
die internen und externen Kosten liegen II

Die Experten-Schlichter setzen zunächst scheidungen sind vorläufig verbindlich damit weit unter dem, was ein strei-

auf Interessen- und Sachklärung mit und werden verbindlich, wenn keine der tiges Verfahren kosten würde.
mediativen Mitteln. Oft werden die Bau-

partner so selbst eine Lösung erarbei-
ten und verbindlich vereinbaren, ohne

dass es noch einer Entscheidung be-
darf. 50 behalten Sie das Heft des Han-

delns in der Hand. Die Baupartner set-
zen die Experten-Schlichter über die

wesentlichen Eckpunkte der streitigen

Themen ins Bild durch Ausfüllen und Zu-

senden eines Fragebogens, der Informa-
tionen abfragt und nicht mehr als drei
Seiten umfasst. Falls unbedingt erfor-

Parteien den Klageweg beschreitet. Die
Entscheidungen werden mündlich erläu-

tert, jedoch nicht schriftlich begründet.

3.
Vorteile gegenüber anderen
außergerichtlichen Verfahren
Die Experten-Schlichtung grenzt sich

von einem üblichen Schlichtungs- oder
Schiedsverfahren dadurch ab, dass nur

auf ausdrücklichen Wunsch der Kon-
f1iktparteien ein Schlichterspruch er-

derlich, werden Planunterlagen mit ein- folgt. Kernkompetenz des Teams ist
gereicht. Die Baupartner und die Exper- es, die Lösung des Konfliktes durch die

ten-Schlichter vereinbaren den schnellst Streitparteien selbst zu erarbeiten, wo-

möglichen gemeinsamen Termin mit ih-
ren entscheidungsbevollmächtigten Ver-
tretern und ggf. ihren Beratern. Unter

Anleitung der Experten-Schlichter wer-
den die Themen identifiziert und Schritt

für Schritt die Interessen und Lösungs-
möglichkeiten erarbeitet.

Kontliktstru ktu rieru ng
Die Experten-Schlichter unterstützen die

Partner bei der Lösungsfindung, indem

sie ihnen ihre technische und juristische
Expertise zur Einschätzung der Situati-

on und für mögliche Lösungsoptionen
zurVerfügung stellen. Die Experten-
Schlichter identifizieren solche Punkte,

die nach ihrer und der Auffassung der
Partner nicht sofort geklärt werden kön-

nen und bestimmen gemeinsam mit die-
sen einen Weg, wie diese Punkte erledigt

bei den Parteien das Know-how der
öbuv-Sachverständigen und Baurechts-

anwältinnen zur Verfügung gestellt
wird. Von der Mediation wiederum un-

terscheidet sich die Experten-Schlich-

tung dadurch, dass es zu einer vorläufig
verbindlichen Entscheidung kommen

kann, wenn sich die Parteien nicht eini-
gen. Der Grund, warum die Mediation

in Bausachen bisher so selten nachge-
fragt wird, dürfte gerade darin liegen,

dass unter den Baubeteiligten immer
zumindest eine Partei ist, die lieber ei-

ne Entscheidung gegen sich ergehen
lassen möchte, als selbstverantwortlich

eine Verhandlung mit verbindlichem

Vertrag zu beenden. Die Adjudikation,

deren gesetzliche Einführung auf dem
letzten Baugerichtstag em pfoh len wu r-

de, ist der Experten-Schlichtung ähn-
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